
Ansprüche Auszubildender
Auszubildende sind nach dem Sozialgesetzbuch II grund-
sätzlich anspruchsberechtigt. Sie haben deshalb – soweit 
der Bedarf nicht durch Einkommen oder Vermögen  
gedeckt ist – Anspruch auf aufstockende Leistungen  
nach dem SGB II. Es bestehen nur wenige Ausschluss - 
kriterien, etwa bei internatsmäßiger Unterbringung.

Auch Schüler und Studenten sind grundsätzlich 
anspruchsberechtigt. Hier sind Personen aus- 
genommen, die eine Universität, Akademie 
oder Fachhochschule besuchen und nicht 
im elterlichen Haushalt wohnen. Dieser  
Personenkreis hat aber eventuell einen  
An spruch auf Mehrbedarf wegen  
Schwan ger schaft oder Alleinerziehung.   

Ob und, wenn ja, in welcher Höhe ein Anspruch  
vorliegt, besprechen Sie bitte mit dem für Sie  
zuständigen Ansprechpartner der Leistungs   - 
ab teilung im Jobcenters Kreis Paderborn.

Unterhaltsansprüche
Das Jobcenter überprüft das Einkommen des Kindsvaters, 
um Unterhaltsansprüche zu realisieren. Sofern der Vater 
des Kindes nur geringes Einkommen erzielt, können   
Sie unter Umständen Unterhaltsvorschuss erhalten. 
Bitte beantragen Sie Leistungen nach dem Unterhalts-
vorschussgesetz beim örtlich zuständigen Jugend- oder 
Sozialamt und beachten Sie, dass Sie zur Beantragung 
dieser Leistung verpflichtet sind, wenn Sie Leistungen 
nach dem SGB II erhalten.

DAS SOLLTEN  
SIE WISSEN

SCHWANGER?INFORMATIONEN zum Arbeitslosengeld II  
sowie  eine Übersicht über die  Standorte und  
Servicezeiten des Jobcenter Kreis Paderborn 
finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.jobcenter-paderborn.de  
Telefon: 05251/5409-0
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Kennen Sie schon ...
... unsere Flyer über Kinderbe treuung und zum 
Wiedereinstieg in den Beruf?  
www.jobcenter-paderborn.de

Weitere Informationen 
Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt
Jobcenter Kreis Paderborn
Am Turnplatz 31
33098 Paderborn
Telefon: 05251/5409-227
www.jobcenter-paderborn.de 

Kennen Sie 
eigentlich schon ...
... unseren Flyer über 
Förderungen und 
Unterstützung während 
der Schwangerschaft? 
Sie erhalten die Broschüre
im Jobcenter vor Ort oder 
auf unserer Internetseite
www.jobcenter-paderborn.de 

Wollen Sie nach der Elternzeit wieder eine 
Beschäftigung aufnehmen? Dann setzen Sie sich 
doch bitte frühzeitig mit Ihrem Wiedereinstieg 
auseinander. 

Diese Fragen sollten Sie zuerst klären:

 Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Rückkehr 
in den Beruf? 

 Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es und wie 
bekommen ich einen Betreuungsplatz?

 Habe ich Personen in meinem Umfeld, die mich 
unterstützen können? Wie kann ich mir ein Netzwerk 
aufbauen?

 Habe ich eine abgeschlossene Ausbildung, wird mein 
Beruf noch auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt?

 Ich habe einen Schul- oder Berufsabschluss aus dem 
Ausland, den ich in Deutschland anerkennen lassen 
will? Wie geht das?

 Sind meine Zeugnisse vollständig?

 Wie ist meine Verkehrsanbindung, bin ich mobil? 

 Welche Arbeitszeitmodelle passen zu mir?

 Ab welchem Alter soll mein Kind eine Tageseinrichtung 
besuchen? 

 Benötige ich Unterstützung beim Schreiben 
von Bewerbungen?

Das Jobcenter unterstützt Sie gern bei der Planung 
Ihrer Rückkehr in den Beruf und bietet schon vor Ablauf 
der Elternzeit Beratung und Hilfen an. Zur Klärung Ihrer 
beru ichen Chancen und Fördermöglichkeiten vereinbaren 
Sie am besten einen Beratungstermin mit Ihrem 
persönlichen Ansprechpartner. 

Außerdem: Je früher Sie sich über einen Betreu ungs-
möglichkeiten für Kind informieren, desto besser 
sind die Chancen, Ihre Vorstellungen umzusetzen. 

Wenn Sie in einem festen 
Arbeitsverhältnis stehen ...
... ist der gute Kontakt zum Arbeitgeber während 
der Elternzeit von großer Bedeutung. 

Geben Sie am Arbeitsplatz frühzeitig bekannt, wann und 
in welchem Umfang Sie zurückkehren wollen und klären 
Sie  ab, ob die von Ihnen geplante Kinderbetreuung mit 
den geforderten Arbeitszeiten vereinbar ist. 

Ihr Arbeitgeber freut sich, wenn Sie schon während der 
Elternzeit Vorschläge für Ihre Einbindung am Arbeitsplatz 
machen, beispielsweise durch Krankheits- und 
Urlaubsvertretungen oder einen Minijob.

SCHWANGER?
Förderleistungen, Angebote
und Unterstützung

TIPPS ZUR ARBEITSSUCHE ...
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Förderleistungen, Angebote
und Unterstützung

ZURÜCK IN DEN 
BERUF
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Förderleistungen, Angebote
und Unterstützung

WIE SIE DIE RICHTIGE BETREUUNG FÜR 
IHR KIND FINDEN 

Kreisgebiet PaderbornStadtgebiet Paderborn 

Die Stadt Paderborn hat ein Elternbegleitbuch entwickelt. 
Dieser Ratgeber wird regelmäßig neu aufgelegt und über 
das Bildungsbüro „Kind & Ko“ an die Eltern neugeborener 
Kinder und jedes zugezogenen Kindes bis sechs Jahre von 
ehrenamtlichen Helferinnen persönlich verteilt.
http://www.kindundko-paderborn.de

Auch das FamilienServiceCenter im Paderborner Rathaus 
ist eine wichtige Anlauf- und Beratungsstelle für Eltern. 
Ein Informationsdienst des FamilienServiceCenters hat 
nahezu alle Angebote und Anbieter erfasst. Die Infos 
stehen im Internet rund um die Uhr zur Verfügung:   
www.familienservicecenter.de.

Der „Kita-Navigator“ ist ein Online-
Informations- und Vormerksystem 
für Betreuungsplätze in allen 
Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Paderborn. Die Vergabe 
der Kita-Plätze erfolgt aus-
schließlich über dieses System: 
www.kita.paderborn.de.

Der Kreis Paderborn bietet zentral auf seiner Internetseite 
ein „Familienradar“ an. Hier  nden Eltern für jede Kommune 
im Kreis Paderborn die Einrichtungen, die Bildung und Be-
treuung, Beratung und Hilfen bieten.
www.kreis-paderborn.de, Stichwort: Familienradar

Umfassende Informationen und die Ansprechpartner der 
Servicestelle Kinderbetreuung werden ebenfalls auf der In-
ternetseite des Kreises Paderborn angegeben: 
www.kreis-paderborn.de, Stichwort: Kinderbetreuung

Jede Stadt oder Gemeinde im Kreis Paderborn hält zudem   
  auf der eigenen Internetseite Informationen zu Kinder- 
   tageseinrichtungen und Schulen mit den ergänzenden   
      Angeboten bereit. 
       Für ältere Kinder, die bereits eine Grundschule besu- 
        chen, bestehen unterschiedliche Möglichkeiten der
            Betreuung. Sie variieren je nach Grundschule. 
                Ansprechpartner ist jeweils die Grundschule 
       vor Ort. Dort können die Kinder für die Offene 
        Ganztagsschule (OGS) oder zur Betreuung 
         angemeldet werden. 

INFORMATIONEN 
Nicole Jucks
Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt, Jobcenter Kreis Paderborn
Am Turnplatz 31, 33098 Paderborn
Telefon: 05251/5409-227, www.jobcenter-paderborn.de

Kennen Sie schon ...
... unsere Flyer über Förderungen und Unterstütz ung 
während der Schwangerschaft und zum Wiedereinstieg 
in den Beruf? Sie erhalten die Broschüren im Jobcenter 
vor Ort oder auf unserer Internetseite.
www.jobcenter-paderborn.de

Z U R Ü C K
IN DEN
B E R U F
Förderleistungen und 
Angebote zur UnterstützungSCHWANGER?

Förderleistungen, Angebote
und Unterstützung

KINDERBETREUUNG 
IN PADERBORN
Bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
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FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
Finanzielle Unterstützung vor der Geburt können Sie  
bei Bedarf bei der „Bundesstiftung Mutter und Kind“  
beantragen. Anträge erhalten Sie bei  
Ihrer Schwangerschaftsberatungsstelle.  
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

Regelbedarfe
Je nach Ihrer Lebenssituation wird ein bestimmter 
Regelbedarf bei Ihnen und Ihrem Kind unter anderem für 
Lebensmittel, Bekleidung und Körperpflege berücksichtigt. 
Die aktuelle Höhe können Sie der Internetseite des 
Jobcenters Kreis Paderborn entnehmen.

Kosten der Unterkunft
Leistungsberechtigte Schwangere und Alleinerziehende 
erhalten Leistungen für Unterkunft und Heizung in 
tatsächlicher Höhe, soweit diese angemessen sind. Zwecks 
Prüfung der Angemessenheit sollten Sie daher immer vor 
einem Umzug mit dem zuständigen Ansprechpartner im 
Jobcenter sprechen. Nur dann können auch weitere Kosten 
(z. B. für Kaution und eventuell die Erstausstattung) 
übernommen werden.  

Sollte durch den Familienzuwachs ein Wohnungswechsel 
in eine größere Wohnung notwendig sein, ist dies ab 
Feststellung der Schwangerschaft in Absprache mit dem 
Jobcenter möglich.

Die höheren Kosten für die neue Wohnung werden 
personenanteilig anerkannt. Bitte besprechen Sie 
frühzeitig Ihren Umzugswunsch mit Ihrem zuständigen 
Ansprechpartner in der Leistungsabteilung.

Jugendliche unter 25 Jahren benötigen für die Anmietung 
einer Wohnung die Zustimmung des Jobcenters.  
Schwangere unter 25 Jahren haben grundsätzlich 
einen Anspruch auf die Zustimmung des Jobcenters 
zur Anmietung  einer eigenen Wohnung. Ab der 13. 
Schwangerschaftswoche kann auf Antrag und nach 
Zusicherung der Anerkennung von Unterkunfts- und 
Heizkosten durch das Jobcenter eine eigene Wohnung 
angemietet werden.

Wenn die Schwangere oder die Mutter und ihr Kind in der 
Wohnung oder dem Eigenheim der Eltern bleiben, sind die 
angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
anteilig pro Person anzuerkennen. Bedingung ist, dass die 
Unterkunft nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

Mehrbedarfe
Bei einer Schwangerschaft legen Sie bitte  
frühzeitig den Mutterpass vor. Ab der 13. 
Schwangerschaftswoche haben Sie  
Anspruch auf einen Mehrbedarf in Höhe  
von 17 Prozent der maß gebl  ichen  
Regelleistung. Dieser Mehrbedarf  
wird bis zum tatsächlichen Geburts- 
termin gezahlt. 

Sind Sie alleinerziehend, erhalten  
Sie einen Mehrbedarf, der von  
Alter und Anzahl der Kinder ab - 
  hän  gig ist. Dieser Mehrbedarf  
wird ab dem Tag der Entbindung  
gezahlt.

Einmalige Leistungen
Bei Bedarf und auf Antrag haben Sie einen Anspruch auf 
einmalige Leistungen. Diese können gewährt werden für 
• Schwangerschaftsbekleidung ab der  

13. Schwangerschafts woche
• Erstausstattung für das Baby ab dem  

6. Schwangerschaftsmonat
• Einrichtungsbeihilfen (z. B. Kinderbett)
Bitte stellen Sie den Antrag schriftlich und 
formlos bei Ihrem zuständigen Ansprechpartner 
in der Leistungsabteilung. Bei Beantragung von 
Einrichtungsbeihilfen geben Sie bitte die benötigten 
Einrichtungsgegenstände konkret an.

Einkommen
Einkommensberücksichtigung bei Schwangeren  
im elterlichen Haushalt 
Bei Schwangeren und Personen, die ein eigenes Kind  
unter sechs Jahren betreuen, wird das elterliche 
Einkommen und Vermögen nicht berücksichtigt.  
Ihr Leistungsanspruch richtet sich daher nach ihrer 
eigenen Einkommens- und Vermögenslage.
Einkommensberücksichtigung des Partners
Das Einkommen des Partners wird beim Bedarf der  
Mutter vor und nach der Entbindung berücksichtigt.

Veränderungsmitteilung nach der 
Geburt des Kindes
Woran sollten Sie denken? 
Bitte halten Sie mehrere Kopien und ein Original der 
Geburtsurkunde Ihres Kindes bereit, da diese bei 
unterschiedlichen Ämtern vorzulegen sind. Hierzu nehmen 
Sie bitte rechtzeitig Kontakt zum hiesigen Standesamt auf. 

http://www.bundesstiftung-mutter-und

